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Die Photovoltaik 
 
Eine Photovoltaikanlage besteht aus 4 Komponenten: 

·  der Unterkonstruktion  
·  den Solarmodulen 
·  dem Wechselrichter 
·  und er Verkabelung 

 

Abhängig von der Dachbeschaffenheit und Dachnei-
gung werden unterschiedliche Unterkonstruktionen 
verwendet. Die Anlage wird dabei entweder voll in die 
Dachhaut integriert, dachparallel verlegt oder bei 
Flachdächern aufgeständert. 
 

Die Kabelstärke und das Kabelmaterial werden der 
erwarteten Strommenge, den Modulen und den Wech-
selrichtern jeweils angepasst. So wird ein optimaler 
Wirkungsgrad der Anlage erreicht. 
 

Die Wechselrichter wandeln den erzeugten Gleich-
strom in Wechselstrom um. Damit kann die Einspei-
sung ins Stromnetz erfolgen. 
 

Die Solarmodule erzeugen den Strom. Hierfür werden 
unterschiedliche Modularten verwendet. Führend sind 
mono- und polykristalline Siliziummodule verschie-
denster Hersteller. Diese Module zeichnen sich durch 
hohen Wirkungsgrad, geringe Degradation (Wirkungs-
verlust im Laufe der Zeit), lange Lebensdauer und gute 
Verfügbarkeit aus. Sie sind von direkter Sonnenein-
strahlung abhängig und aufgrund der teuren Rohmate-
rialien sehr teuer. 
 

Eingesetzt werden sie bei vielen Aufdachanlagen, 
insbesondere bei Südausrichtung der Dachflächen, 
weil aufgrund des hohen Wirkungsgrades eine ver-
gleichsweise hohe Stromproduktion auf der begrenzten 
Fläche möglich ist. 
 

Eine Alternative sind die wesentlich preiswerteren 
Dünnschichtmodule. Diese Module benötigen zur 
Erzeugung der gleichen Strommenge aufgrund ihres 
geringeren Wirkungsgrades wesentlich mehr Fläche 
als Siliziummodule. Sie erfordern entsprechend mehr 
Unterkonstruktion und haben zudem etwas höhere 
Wirkungsgradverluste (Degradation) im Laufe der 
Jahre. Dies wiederum kompensiert den Preisvorteil 
ganz oder teilweise.  
 

Dünnschichtmodule haben bessere Temperaturkoeffi-
zienten und produzieren vor allem in den Sonnenmo-
naten mehr Strom als kristalline Module. Darüber 
hinaus haben Dünnschichtmodule den Vorteil, auch 
bei diffusem Licht Strom erzeugen zu können. Auf 
Dächern werden solche Module überwiegend einge-
setzt, wenn niedrige Sonneneinstrahlung oder kein 
guter Einstrahlungswinkel vorliegen. Dies ist zum 
Beispiel bei Dachflächen mit Ost-/Westausrichtung der 
Fall, die mit teuren Siliziummodulen häufig nicht mehr  
wirtschaftlich errichtet werden können. Vor der Errich-
tung einer Aufdachanlage wird geprüft, welche Modu-
le verfügbar sind und mit welchem Modul ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis erreicht werden kann. Erst 
danach wird der Belegungsplan erstellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitsaspekte 
 
1. Erprobte Technik 
 

Anders als zu Beginn der 90er Jahre ist die Technik 
von Photovoltaikanlagen inzwischen voll ausgereift. 
Die Qualität der Module, der Wechselrichter und der 
Unterkonstruktion wurde über Jahre hinweg kontinu-
ierlich verbessert. Strenge Zertifizierungsverfahren 
und Materialtests sind eingeführt worden und müssen 
durchgeführt werden, um am Markt bestehen zu kön-
nen. Die Lebensdauer von Qualitätsmodulen beträgt 
inzwischen ca. 40 Jahre. Deshalb erfüllen neu errichte-
te Photovoltaikanlagen hohe Qualitätsansprüche und 
technische Probleme sind eher selten geworden. 
Deutschland ist Weltmarktführer bei der installierten 
Menge und die heimische Solarbranche ist den Kinder-
schuhen längst entwachsen.    
 

Aus diesem Grunde ist eine stufenweise Reduzie-
rung der Einspeisevergütung vertretbar. Die ge-
planten massiven Reduzierungen Mitte 2010 stellen 
allerdings für die deutsche Solarwirtschaft eine 
große Herausforderung dar.  
 

Für Investitionen in unsere Photovoltaik-Aufdach-
anlagen haben diese Reduzierungen allerdings kei-
ne großen Auswirkungen auf die Rendite, weil die 
Module zu entsprechenden günstigeren Preisen ein-
gekauft werden können.  
 

Die Renditen für unsere Projekte liegen nach wie 
vor bei 8 – 12 % p. a. nach Steuern.    
 
2. Garantien 
 

Im Laufe der Jahre wurden die Herstellergarantien für 
Photovoltaikanlagen ständig erweitert. Aufgrund der 
verbesserten Qualität gewähren die Modulhersteller 
heute folgende Garantien:   
 

·  eine Produktgarantie für Fabrikations- und 
Materialfehler über 2-5 Jahre 

 

·  eine Leistungszusage von mindestens 90 % 
der Nennleistung für die ersten 10 Jahre und 
mindestens 80 % der Nennleistung von Jahr 
11-25 
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Die Hersteller der Wechselrichter gewähren zusätzlich 
folgende Garantien: 
 

·  eine Produktgarantie für 2-5 Jahre 
 

·  darüber hinaus wird häufig ein Vollwartungs-
vertrag für 20 Jahre angeboten 

 

Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Solare Ener-
giesysteme, ISE, Freiburg aus dem Jahre 2007 zeigt, 
dass hochwertig gebaute Photovoltaikanlagen mit 
mono- oder polykristallinem Silizium über 10 Jahre 
keinerlei Leistungsverluste hatten. 
 
3. Umfassendes Versicherungspaket 
 

Aufdachanlagen werden in der Regel umfassend versi-
chert. Die Versicherungsprämie liegt bei nur ca. 1,5 – 
2 % der jährlichen Stromeinnahmen. 
 

Die Elektronikversicherung wird als Allgefahrenversi-
cherung abgeschlossen und leistet bei Bedienungsfeh-
lern, Fahrlässigkeit, Brand, Wasser, Blitzschlag, Vor-
satz Dritter, Sabotage, Vandalismus, Diebstahl, Natur-
ereignissen, etc.. Die Betriebshaftpflichtversicherung 
leistet Entschädigung bei Schäden durch Umweltein-
wirkungen, Ruß, Rauch, Abwasser, Feuchtigkeit, so-
wie Schäden an fremden Gebäuden, auf denen die 
Anlagen aufgebracht sind, nicht jedoch für Schäden an 
deren Einrichtung.  
 
4. Online-Überwachung 
 

Bei den meisten Photovoltaikanlagen wird eine Onli-
ne-Überwachung installiert, die Ertragsstörungen so-
fort meldet. Dadurch werden Schäden im Regelfall 
sehr schnell behoben und größere Ertragsausfälle ver-
mieden. Darüber hinaus kann sowohl der Investor als 
auch das mit der Betreuung beauftragte Solarunter-
nehmen über das Internet die täglich produzierte 
Strommenge einsehen. 
 
5. Überschaubare Betriebskosten 
 

Im Gegensatz zu Windparks, Biogasanlagen, Geo-
thermieanlagen, etc. gibt es bei Photovoltaikanlagen 
praktisch keine beweglichen Teile. Im Wesentlichen 
setzen sich die laufenden Kosten bei Aufdachanlagen 
aus den Wartungsverträgen für die Wechselrichter, der 
Online-Ertragsüberwachung und den Versicherungs-
kosten zusammen. Diese betragen zusammen ca.         
8 – 9 % der Einnahmen aus dem Stromverkauf. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gesicherte Einspeisevergütung für 20 Jahre 
 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der neuesten 
Fassung sichert für Aufdachanlagen im Jahr der Inbe-
triebnahme und für weitere 20 Jahre folgende Vergü-
tungen in € Cent zu: 
 

Datum 
der In-
betrieb 
nahme 

Vergütung 
für die 
ersten  
30 kW 

für die 
kW 

zwischen 
30-100 

für die 
kW 

zwischen 
100-1000 

 
ab  

1000 kW 

bis 
30.06.2010 

 
39,14 

 
37,23 

 
35,24 

 
29,37 

 
bis 

31.12.2010 
 

32,88 
 

31,27 
 

29,60 
 

24,67 
 

  
Diese gesetzlich geregelte Einspeisevergütung wird 
vom Stromversorger direkt an den Eigentümer der 
Anlage 20 Jahre lang gezahlt. Nach Ablauf der Förde-
rung ist voraussichtlich nur der dann aktuelle Markt-
preis für den produzierten Strom zu erzielen. Im Jahr 
2009 kostete Haushaltsstrom in Deutschland ca. 18 – 
21 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man davon aus-
geht, dass dieser Preis in 20 Jahren auf ca. 30 Cent 
steigen wird, könnte man vom Stromversorger nach 20 
Jahren ca. 15 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Dieser 
würde dann für Stromdurchleitung und –verkauf eine 
auskömmliche Marge von weiteren 15 Cent pro Kilo-
wattstunde erzielen.  
 

Bezogen auf das in der Regel geringe Eigenkapital 
liefern Photovoltaikanlagen deshalb auch nach Ablauf 
der Förderdauer voraussichtlich noch lange Jahre att-
raktive Erträge. 
 
7. Geringe Ertragsschwankungen 
 

In Deutschland existieren zu jedem Standort langjähri-
ge Wetterdatensätze. Für Photovoltaikanlagen werden 
zur Ertragsschätzung die standortbezogenen Wetterda-
ten der letzten 20 oder 25 Jahre herangezogen. Anhand 
dieser Daten wird der sogenannte Einstrahlungswert 
ermittelt. Anschließend werden der Aufstellwinkel der 
Module und die Himmelsrichtung des Daches in die 
Berechnung einbezogen. Danach werden Verschal-
tungs-, Leitungs- und Wechselrichterverluste sowie 
Verluste durch Schnee, Verschmutzung oder Verschat-
tung anhand von Erfahrungswerten geschätzt und der 
sogenannte spezifische Ertrag der Anlage ermittelt. 
Die Erfahrung der letzten zehn Jahre zeigt, dass die so 
ermittelten Schätzwerte in der Praxis häufig um         
5-10 % überschritten werden. Unterschreitungen dage-
gen sind eher selten. 
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Generell schwankt die Menge der Sonnenstunden pro 
Jahr umso mehr, je weiter man vom Äquator entfernt 
ist. Wie die vorstehende Grafik zeigt, schwankt die 
Menge der Sonneneinstrahlung in Deutschland in 
einzelnen Jahren um bis zu plus/minus 15 % um den 
langjährigen Mittelwert. In Spanien liegt dieser Wert 
dagegen bei 5 – 10 % und in Nordafrika sogar unter    
5 %.  
 

Betrachtet man die Menge der Sonneneinstrahlung in 
Deutschland jedoch über einen langen Zeitraum von 
20 Jahren, liegt die Abweichung vom langjährigen 
Mittelwert auch in Deutschland nur noch bei 
plus/minus 3 %. Das bedeutet – Qualitätsmodule vor-
ausgesetzt, dass die Gesamtsumme der Einnahmen aus 
einer deutschen Photovoltaikanlage für 20 Jahre mit 
einer Genauigkeit von plus/minus 3 % vorausgesagt 
werden kann. 
 
8. Langjähriger Pachtvertrag 
 

Für die Dachflächen wird ein Pachtvertrag mit dem 
jeweiligen Immobilienbesitzer abgeschlossen und in 
den meisten Fällen eine entsprechende Grunddienst-
barkeit im Grundbuch eingetragen. Üblich ist ein fixer 
Pachtbetrag pro Jahr oder der Pachtzins wird als fester 
Prozentsatz des Stromerlöses vereinbart. Der Pachtver-
trag wird in der Regel für 20 Jahre geschlossen und 
mit Optionen für weitere Perioden von 5-10 Jahren 
versehen. In einigen Fällen wird auch eine Pachtvor-
auszahlung in abgezinster Form für 5, 10 oder auch 20 
Jahre vereinbart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Dachanlagen werden unseren Investoren mit gesi-
cherten Pachtverträgen angeboten. Ferner wird die 
Statik der Gebäude bzgl. der zusätzlichen Lasten über-
prüft. Die langen Pachtverträge sichern die Investoren 
für die vereinbarte Vertragsdauer ab. 
 

Begehrt sind Pachtverträge für Dachflächen an son-
nenreichen Standorten. Wie die vorstehende Grafik 
zeigt, bestehen zwischen norddeutschen und süddeut-
schen Standorten durchaus Unterschiede von bis zu    
20 % bei der Menge der Sonneneinstrahlung. Dies 
führt in Süddeutschland zu erhöhter Nachfrage und 
höheren Preisen. 
 
9. Standortunabhängige Ertragsrechnung 
 

Bedingt durch sonnenreiche und weniger sonnenreiche  
Standorte liefern Photovoltaikanlagen standortabhän-
gig unterschiedlich hohe Stromerlöse. Sonnenreiche 
Standorte sind sehr stark nachgefragt und deshalb 
wesentlich teurer in der Beschaffung und in der  Pacht-
höhe. 
 

Unsere Projekte werden standortunabhängig zum 
gleichen Kaufpreisfaktor ca. 10,2 % - 10,5 % des 
Kaufpreises angeboten.  
   

Die Finanzierung von Photovoltaik-
anlagen 
 

Aufgrund der 20-jährigen Dauer der Einspeisevergü-
tung reichen viele Banken für Photovoltaikanlagen 
Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren aus. 
Weil in Deutschland bereits mehrere hunderttausend 
Solaranlagen auf Dächern errichtet wurden, sind fast 
alle Banken mit diesem Thema vertraut. Es gibt unter-
schiedliche Darlehensarten mit sehr unterschiedlichen 
Auswirkungen auf die Liquidität des Investors. 
 

Unsere Projekte werden in der Regel mit einem  
Eigenkapital von 20 % und einem Darlehen von   
80 % finanziert. Auch die Laufzeiten mit 5 – 20 
Jahren sind individuell gestaltbar.   
 

Häufig werden sogenannte KfW-Darlehen über die 
jeweilige Hausbank eingesetzt. Diese zinsgünstigen 
Darlehen sind neben der langjährig garantierten Ein-
speisevergütung eine weitere Förderung von Photovol-
taikanlagen durch den Staat. Die KfW-Darlehen bein-
halten eine Stufentilgung. Dabei ist der jährliche Til-
gungsbetrag konstant und die Zinsbelastung wird lau-
fend niedriger. Die Gesamtbelastung aus Zins- und 
Tilgung ist am Anfang am höchsten und nimmt konti-
nuierlich ab. Folglich ist der Liquiditätsüberschuss am 
Anfang gering und später hoch. Bei diesen Darlehen 
sind Sondertilgungen durch evtl. Mehrerlöse aus dem 
Stromverkauf jederzeit möglich.    
 

Eine Alternative sind Annuitätendarlehen. Bei diesen 
Darlehen ist die Summe aus Zins und Tilgung jährlich 
konstant. Zu Beginn ist der größere Teil der Annuität 
der Zins, am Ende der Laufzeit die Tilgung. Bei dieser 
Darlehensform ist der Liquiditätsüberschuss zu Beginn 
höher als bei den KfW-Darlehen, gegen Ende der 
Laufzeit hingegen geringer.  
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Die Abschreibung von Photovoltaik-
anlagen 
 

Es gibt vier Möglichkeiten, die teilweise auch kombi-
nierbar sind, eine Photovoltaikanlage abzuschreiben. 
Dadurch erhält der Investor neben den individuellen 
Finanzierungsvarianten weitere persönliche Gestal-
tungsmöglichkeiten.  
 

Die geeignete Abschreibungsvariante wählt der 
Investor in Absprache mit seinem Steuerberater 
aus. 
 

a)  Lineare Abschreibung 20 Jahre á 5 % 
 

b) Degressive Abschreibung  
Jahr 1: 12,5 % und in den Folgejahren 12,5 % 
vom jeweiligen Restwert 

 

c)  Sonderabschreibung 
Im Jahr der Betriebnahme kann nach § 7g EStG 
20 % Sonderabschreibung in Anspruch genom-
men oder beliebig auf 5 Jahre verteilt werden.  

 

Diese Sonderabschreibung kann sowohl mit der 
degressiven oder der linearen Abschreibung kom-
biniert werden, d.h., 

 

Sonder AfA + lineare AfA 
Jahr 1 20 % Sonder AfA + 5 % lineare AfA 
Jahr 2 – 20 lineare Verteilung des Restbuchwer-

tes auf 19 Jahre 
 

Sonder AfA + degressive AfA 
Jahr 1  20 % Sonder AfA + 12,5 % degres-

sive AfA 
Folgejahre jeweils 12,5 % vom Restbuchwert  

 
d)  Investitionsabzugsbetrag (IAB) + Sonder AfA 
 

 § 7 g  sieht  für in  2010  verbindlich bestellte 
Anlagen, die  in 2011, 2012  oder  2013  in  Be-
trieb  gehen  bzw. erworben  werden, folgende zu-
sätzliche AfA-Möglichkeit vor: 

 

2010:  max. 40 % des Kaufpreises als Inves-
titionsabzugsbetrag, höchstens          
€ 200.000,-- 

2011 oder im Jahr der Inbetriebnahme: 
20 % Sonder AfA vom Restbuch-
wert, d.h., Kaufpreis abzgl. IAB +    
5 % lineare AfA 

 Restlaufzeit: lineare AfA (100 % ./. IAB ./. lineare 
AfA 2011) = 19 Jahre 

 

Angebote mit Nutzungsmöglichkeit des IAB wird 
es in2010 frühestens ab Ende November geben!  
 

 
   
 

 
 
 
 
 

Referenzprojekte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Würzburg 120 kWp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt Bahnhof Landshut 76 kWp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Dillingen 194,4 kWp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Strasslach 90 kWp 
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Kaufpreis netto, schlüsselfertig       € 250.000 
 
20 % Eigenkapital zzgl. 4 % Disagio Darlehen  €   58.000 
 
Darlehen (netto € 192.000)      € 200.000 
 
Tilgung ohne Folgeaufwand in 10 Jahren 
 
Ø Überschuss p. a. ab dem 11. Jahr   €   20.500 
 
Kapitalrückfluss bei 20 % Eigenkapital bis zu        330 % 
 
Steuerrückflüsse  

in 2010 aus Sonder-AfA + degr. AfA  €   26.600 
in 2011       €     3.400 
in 2012      €     2.000 
in 2013      €        600 

        €   32.600 
 
 
Diese Beispielrechnung geht von einer Investitionssumme von € 250.000 und einem Eigen-
kapital von  20 %  und einem Darlehen von 80 % aus.  Das Eigenkapital wird bei unterstell-
ten Höchststeuersatz weitgehend durch die Steuerrückflüsse erbracht und die Tilgung des 
Darlehens erfolgt innerhalb von 10 Jahren ohne weiteren Liquiditätsaufwand. Durch die 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten kann mehr oder weniger Eigenkapital eingesetzt 
werden, die Tilgung kann erhöht oder reduziert werden und die Abschreibung kann auf die 
persönlichen  Verhältnisse abgestellt werden! 
 
Der Kapitalrückfluss innerhalb von 20 Jahren beträgt bis zu 330 % des eingesetzten Eigen-
kapitals! 
 

 

Beispiel für eine Investition 
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Besondere Gestaltungsmöglichkeiten 
mit Photovoltaikanlagen als Direkt-
investment 
 

1. Erben und Schenken mit deutschen Photo- 
    voltaikanlagen 
 

Grundsätzlich gilt, dass die Vererbung eines Gewerbe-
betriebes stets unter die Erbschaftssteuerklasse I fällt. 
Folge: 
Liegt Erbschaftssteuerklasse II oder III vor, ist es mög-
lich durch Einbringung des Vermögens bzw. Teilen 
des Vermögens in eine Photovoltaikanlage       (= Ge-
werbebetrieb) auf den günstigen Erbschaftsteuersatz 
der Steuerklasse I zu wechseln. Die Freibeträge der 
Steuerklassen II und III bleiben jedoch erhalten. 
 

Wird ein Gewerbebetrieb 10 Jahre weitergeführt 
und das Personal weiter beschäftigt, fällt keinerlei 
Erbschafts-/Schenkungssteuer an. 
 

Folge: Eine Photovoltaikanlage läuft 20-30 Jahre und 
ist ein Gewerbebetrieb ohne Personal. Die Kriterien 
zur völligen Erbschafts- und Schenkungssteuerbefrei-
ung sind sehr leicht einzuhalten. 
 

Beispiel: Verschenkung eines Vermögens von             
€ 200.000 bei Erbschaftssteuerklasse II und III ohne 
eingetragene Lebenspartnerschaften  
 

a) Barschenkung  € 200.000 € 200.000 
    ./.  Freibetrag  €   20.000 
    Steuerpflichtig  € 180.000  
    Steuerschuld 30 %   €   54.000 
    Nettovermögen   € 146.000 
 

b) Schenkung einer neu errichteten Photovoltaikanlage 
    ohne Fremdfinanzierung    
    Variante I: 
    Mindestwert = Kaufpreis € 200.000 
    ./. Freibetrag   €   20.000 
    Verbleibender Betrag  € 180.000 x 11 % 
 

     = Steuerschuld  
        bei sofortigem Wiederverkauf €  19.800 
     = Steuerschuld bei 10 jähriger 
        Betriebsfortführung  €       0 
 

     Variante II:  
     Vereinfachtes Ertragswertverfahren 
     Jahresstromerlös nach   
     Betriebskosten   €   18.000 
     ./. lineare AfA   €   10.000 
     Jahresbetrag   €     8.000 
     Bewertung: 12,5 x 8.000       = € 100.000 
     ./. Freibetrag   €   20.000 
     Steuersatz für die restlichen €   80.000 x 11 % 
      
    =  Steuerschuld  

       bei sofortigem Wiederverkauf €     8.800 
    = Steuerschuld bei 10 jähriger 
       Betriebsfortführung  €        0 
 

Ersparnis gegenüber Barschenkung bei sofortigem 
Wiederverkauf  € 45.200 und bei 10 jähriger Be-
triebsfortführung € 54.000 gegenüber der Bar-
schenkung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Steueroptimale Gestaltung von Abfindungen   
    nach der  „Fünftelregelung“ 
 

Die steuerliche Optimierung wird erreicht, wenn das 
laufende Einkommen im Jahr der Abfindung (Ein-
kommen ohne Abfindungsbetrag) auf null gesetzt 
wird. 
 
Beispiel: 
Laufendes Einkommen (Splitting)  € 100.000 
Abfindungsbetrag   € 200.000 
 

a) Ermittlung der Steuerschuld ohne Investition 
 

Einkommensteuer bei € 100.000  €  27.107 
Einkommensteuer bei € 140.000  €  44.792 
(lfd. Einkommen + 1/5 der Abfindung) 
Differenz zwischen Steuer bei € 100.000 
und € 140.000           =    €  17.685 
 

Gesamtsteuerermittlung 
1 x laufendes Einkommen               €   27.107  
5 x € 17.685                                      =  €   88.425 
Steuerschuld                € 115.532 
 

b) Ermittlung der Steuerschuld mit Investition verbun-    
     den mit einem steuerlichen Verlust von € 100.000 
 

Einkommensteuer aus lfd. Einkommen       €       0 
(€ 100.000 ./. € 100.000 Verlust) 
Einkommensteuer bei € 40.000 
(lfd. Einkommen 0 + 1/5 der  
Abfindung)                                     =           €    5.699 
 
Gesamtsteuerermittlung 
1x laufendes Einkommen                €       0 
5 x € 5.699                €  28.495 
Steuerschuld                €  28.495 
 

Steuerersparnis durch Investition in eine Photovol-
taikanlage mit € 100.000 steuerlichen Verlust  
 

Steuer ohne Investition               € 115.532 
Steuer mit Investition               €   28.495 
Steuerersparnis                €   87.037 
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HOFMANN + PARTNER 
     VERMÖGENSBERATUNG GMBH  

 
 
Der Geschäftsführer Wolfgang Hofmann ist seit 1979 als freier Vermögensberater tätig und berät überwiegend Privatkunden 
und institutionelle Investoren mit dem Schwerpunkt exklusiver,  renditeorientierter Kapitalanlagen. In Zusammenarbeit mit 
namhaften Initiatoren hat die Hofmann + Partner Vermögensberatung GmbH in jüngster Vergangenheit u.a. das Sofitel Hotel 
Bayerpost in München, das A-Rosa Schloss Hotel Kitzbühel und das Inter Continental Hotel in Düsseldorf platziert. Be-
reits in den 80er Jahren gehörten absolute PREMIUM – IMMOBILIEN in München  wie z. B. der Asam-Hof, der Kurfürs-
ten-Hof und das  heutige  Renaissance-Hotel zu den empfohlenen Kapitalanlagen. 
 
Mit der Hofmann New Energy GmbH werden seit 2007 exklusive Private Placements im Bereich der Erneuerbaren Energien 
mit dem Schwerpunkt Biogas und Photovoltaik für Privatkunden und institutionelle Investoren entwickelt und vermarktet. 
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